
nisses zwischen Arbeitern und Bauern dienen. Und wir 
erinnern uns, wie gerade auch Zivilklagen von den 
enteigneten Großgrundbesitzern benutzt wurden, um 
Vieh und sonstiges Inventar der Bodenreform zu ent
ziehen, ohne daß die Gerichte den Klassencharakter 
dieser Prozesse erkannten«).

Bei der Festigung der Rechtsverhältnisse auf dem 
Lande, besonders auch der Rechtsverhältnisse innerhalb 
der LPG, erfüllt der Staatsanwalt eine wichtige Auf
gabe. Durch die Ausübung der Allgemeinen Aufsicht 
wahrt er die Rechte der Bauern, die Gesetzlichkeit bei 
der Erfassung und Ablieferung und vor allem die Ein
haltung des Statuts der LPG. Und schließlich oblag 
und obliegt den Strafgerichten die Aufgabe, die aus der 
Bodenreform und der Bildung der Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften entstandenen Rechtsver
hältnisse auf dem Lande gegen alle feindlichen An
griffe von außen und von innen zu sichern. Jene Mög
lichkeiten der Störung durch die enteigneten Groß
grundbesitzer und Junker, die in dem Befehl der 
Brandenburger SMA vorausgesehen waren, verwirk
lichten sich sehr bald. Dabei waren besonders in den 
ersten Jahren Gerichte und Staatsanwälte nicht immer 
politisch klar und sicher genug, um z, B. die Methoden 
jener Schädlinge im Erfassungswesen zu erkennen, die 
in Brandenburg 1946 das Ablieferungssoll ohne Rück
sicht auf die tatsächliche Ernte eintrieben und Neu
bauern vor Gericht stellten. Das Eingreifen der SMAD, 
die auch die damalige Deutsche Justizverwaltung auf 
ihre Pflicht zur Anleitung der Gerichte hinwies, gebot 
diesen Machenschaften Einhalt7).

Mit welchen Methoden man z. B. die Neubauern ab
halten wollte, das ihnen zugeteilte Land wirklich in 
Besitz zu nehmen und als selbständige Bauern zu wirt
schaften, zeigen in eindeutiger Weise die Äußerungen 
jener 1950 endlich verurteilten Pächterin einer Domäne 
des ehemaligen Herzogs von Sachsen-Altenburg: „Ihr 
werdet schon sehen, was Ihr anrichtet. Das bleibt doch 
nicht so mit der Bodenreform, es kommen auch wieder 
andere Zeiten, und dann werdet Ihr geradestehen für 
das, was Ihr gemacht habt“ und: „Ich werde darauf 
achten, daß alles, was zum Gut gehört, beieinander 
bleibt; denn ich weiß, daß es mit der Bodenreform 
anders kommt, und dann muß alles da sein, damit ich 
das Gut so herrichten kann, wie es gewesen ist“8 *). In 
großem Maße war auch versucht worden, die Boden
reform und ihre Auswirkungen dadurch zu sabotieren, 
daß das Vermögen der alten Raiffeisen-Genossenschaf
ten, in denen Juhker und Großgrundbesitzer, versippt 
mit dem Bankkapital, die maßgebende Rolle gespielt 
hatten, den enteigneten, nach dem Westen gelaufenen 
Herren erhalten werden sollte«).
Die Gerichte lernten immer besser, unsere Errungen
schaften auf dem Lande zu schützen. In jedem Jahr 
wurden die Richter und Staatsanwälte eindringlich 
darauf hingewiesen, ihre Aufmerksamkeit dem Schutz 
der Ernte zu widmen. Der in diesem Jahr vom General
staatsanwalt und vom Minister der Justiz erlassene 
Aufruf zum Schutz der Ernte10 *) wurde vom Staats
sekretariat für Erfassung und Aufkauf in eine anlei
tende Anordnung für seine Organe übernommen. Den 
Bränden in der Landwirtschaft wird ständig Aufmerk
samkeit gewidmet. Die Landwirtschaftlichen Produk
tionsgenossenschaften und insbesondere ihre Funktio
näre werden durch die Straforgane gegen heimtückische 
Überfälle und Terror geschützt. Gegen Schädlinge, die 
vorsätzlich Tierseuchen verbreiten, sprechen unsere 
Gerichte harte Strafen aus, aber auch diejenigen, die 
leichtfertig, fahrlässig die Seuchenschutzbestimmungen 
verletzen und dadurch der Ausbreitung von Tierseuchen 
Vorschub leisten, müssen durch gerichtliche Strafe auf 
die besondere Verwerflichkeit ihres Verhaltens hin
gewiesen werden. Schädlinge, wie Baltzer, die Kartof
felsaatgut der Gefahr der Entwertung aussetzen, wer
den zur Rechenschaft gezogen. Es gilt keine Nachsicht

') Vgl. NJ 1947 S. 250.
') Walter Ulbricht, „Zur Geschichte der neuesten Zeit, Berlin 
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gegenüber denen, die als Saboteure an der Ablieferung 
das Bündnis zwischen Stadt und Land stören, Unord
nung und Gefährdung unserer Versorgung hervorrufen 
wollen. Und es gibt schließlich keine Nachsicht gegen
über den unverbesserlichen Faschisten, die nach den 
Vorbildern der Junker der Weimarer Zeit glauben, auf 
dem Lande Waffenlager für einen „Tag X“ anlegen zu 
können.

Die neuen Formen der Arbeit auf dem Lande haben 
neue Versuche der Sabotage hervorgerufen — wobei 
diese zugleich auch Ausdruck des gesteigerten Be
mühens der Sabotage-Organisationen und ihrer Hinter
männer ist, die allgemeine Entspannung der internatio
nalen Lage und ihre Bedeutung für die Einheit 
Deutschlands zu durchkreuzen. So sucht man die An
wendung von Neuerermethoden zu sabotieren, hetzt 
gegen die Anwendung fortschrittlicher Technik und 
organisiert Versuche der Zerstörung von Maschinen.

Die Organe der Justiz wirken jedoch nicht nur durch 
ihre Rechtsprechung. Schon in den ersten Jahren un
seres Neuaufbaus setzte, wenn auch noch nicht zentral 
angeleitet, ihre aufklärende Tätigkeit ein. So begannen 
schon 1947 die Staatsanwälte in Mecklenburg zur Ver
besserung der Erfassung und Ablieferung eine gründ
liche Zusammenarbeit mit den Landräten. Sie verschaff
ten sich Kenntnisse über die Lage in einzelnen Dörfern, 
bei den einzelnen Bauern und führten Aussprachen 
in den Dörfern durch11). Es zeigt sich hier der Beginn 
einer Aktivität, die die Staatsanwälte der Mecklenbur
ger Bezirke auch heute, nun gesetzlich begründet auf 
ihre Verpflichtung zur Ausübung der Allgemeinen Auf
sicht, in hohem Maße an den Tag legen.

Die Organe der Justiz haben der Entschließung des 
17. Plenums des ZK der SED große Aufmerksamkeit 
geschenkt. Richter und Staatsanwälte führten in zu
nehmendem Maße Justizaussprachen auf dem Lande, 
ja gerade in „vergessenen“ Dörfern durch. So veran
stalteten die Gerichte im ersten Halbjahr 1955 
1640 Justizaussprachen. Themen dieser Aussprachen 
waren Rechtsfragen, die die Bauern interessieren, Fra
gen des Brandschutzes, des Arbeitsschutzes, der Vieh
seuchengesetzgebung, und Aussprachen über Prozesse, 
denen Verbrechen zugrunde lagen, die in den betreffen
den Dörfern, der LPG oder der MTS geschehen waren. 
Diese Justizaussprachen haben weitgehend den Charak
ter einer Lektionspropaganda auf dem Lande; sie die
nen zugleich der Bekämpfung von Unordnung und 
Bürokratismus und erziehen zur Wachsamkeit und zum 
Kampf gegen „Zufälle“. Die Sprechstunden der Gerichte 
und Staatlichen Notariate werden immer mehr in 
regelmäßigen Abständen auch auf den Dörfern abgehal
ten. Hierdurch wird zugleich auch ein erfolgreicher 
Kampf gegen Winkeladvokaten geführt. Durch diese 
vielseitige Tätigkeit ist unseren Bauern klargeworden, 
daß unsere Justizorgane — vom Staatsanwalt und Rich
ter bis zum Gerichtsvollzieher — nicht mehr die alten 
sind, die die Geschäfte der Peiniger der Bauern, der 
Großgrundbesitzer, Wucherer und Bodenspekulanten 
besorgen, sondern daß diese Organe und ihre Funk
tionäre ihnen verbunden sind, Organe des Staates der 
Arbeiter und Bauern sind.

Wie begründet diese Feststellung ist, beweist die Mit
wirkung der Bauern an der Rechtsprechung als Schöf
fen. Auf dem Lande wurden mehr als 2000 Schöffen
wahlversammlungen durchgeführt, die durchweg gut 
besucht waren und zu ernsthaften Diskussionen über 
die vorgeschlagenen Kandidaten führten. Das Ergebnis 
der Schöffenwahlen drückt sich in einer Steigerung 
des Anteils der Bauern an der Gesamtzahl der Schöffen 
auf nunmehr 8,4 Prozent aus.

Die Gerichte widmen der Tätigkeit der Bauern als 
Schöffen große Aufmerksamkeit. In dem Aufruf des 
Generalstaatsanwalts und des Ministers der Justiz zur 
Sicherung der Ernte ist ausdrücklich darauf hin
gewiesen, daß Bauern und Landarbeiter während der 
Erntezeit nicht als Schöffen einzusetzen sind und daß 
bei der Schöffenschulung auf die Erntearbeit Rücksicht 
zu nehmen ist. Schon jetzt führen die Gerichte die 
Schulung der Schöffen in weitgehend dezentralisierten 
Zirkeln durch, so daß auch Bauern und Landarbeiter

“) vgl. NJ 1949 S. 33.


